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• Ein Verzeichnis von Argumenten im Streits um die Urbarsteuer für 
Neuhaus mit dem Vizedom ob der Enns ( JFVS ) 
 

• In einem Entscheid des Landeshauptmanns im Streit zwischen 
Johann Florian und dem Abt von Wilhering wird an den Kaiser als 
höchste Instanz appelliert ( JFVS ) 
 

• Erläuterung und Gutmachung in der Verlassenschaftsverhandlung 
über den verstorbenen Daniel Haslinger, Herrschaft Neuhaus  
( Fragment JFVS ) 
 

• Andreas Eder, Abdecker zu Sprinzenstein, appelliert an Abt Martin 
von Schlägl: 
 
Seine Frau hat an der Fleischbank in Sarleinsbach ohne sein 
Wissen einen Diebstahl begangen. Daraufhin wird er vom 
Landgericht Neufelden dazu verurteilt, mit schwangerer Frau und  
7 Kindern sein Haus zu verlassen und aus dem Gerichtsbezirk 
Neufelden zu verschwinden. Er bittet den Abt um Fürsprache bei 
seinem Herrn Johann Christof von Sprinzenstein, dass man ihn 
wieder in sein Haus und zu seinem Beruf lässt ( JFVS ) 
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